
Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur für den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu 
dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Eine Nutzung oder Verarbeitung für andere Zwecke 
ist nur unter den Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 und 2 BDSG zulässig. Es handelt sich um 
stichtagbezogene Daten.


